
rung des zu leistenden Schadenersatzes gern. § 113 
Abs. 4 in Verbindung mit § 109 Abs. 2 GBA gerade im 
Hinblick auf die erzieherische Funktion der materiel
len Verantwortlichkeit ausreichend berücksichtigt wer
den muß. Unter diesem Gesichtspunkt hat das Bezirks
gericht die Differenzierungsmöglichkeiten voll ausge
schöpft, so daß es bei seiner Entscheidung verbleiben 
muß.
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Die Verfasserin weist nach, daß das Grundrecht auf 
Arbeitsschutz seine umfassende Garantie in der ständi
gen Vervollkommnung der sozialistischen Produktions
verhältnisse, in der Anwendung moderner Technik und 
technologischer Verfahren, in der Erhöhung der Ver
antwortung des staatlichen Leiters bei der Förderung 
und Erhaltung der Gesundheit der Werktätigen im Ar
beitsprozeß sowie in der Erziehung und Selbsterziehung 
der Werktätigen zur bewußten und verantwortungsvol
len Einhaltung der Bestimmungen des Gesundheits
und Arbeitsschutzes und ihrer schöpferischen Mitarbeit 
bei der Gestaltung gesunder und gefahrloser Arbeits
bedingungen hat (S. 6). In einer übersichtlichen, knap
pen Zusammenfassung werden die wichtigsten Zusam
menhänge zwischen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution, der damit gegebenen Möglichkeit zur Be
seitigung aller Faktoren, die sich negativ auf die Ent
faltung der Persönlichkeit im Bereich der Arbeit aus
wirken können, und der Ausgestaltung des Arbeits
schutzrechts dargestellt.
Zutreffend rückt Thiel einen wichtigen Aspekt des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes in den Mittelpunkt ihrer 
Ausführungen, der sich aus der weiteren Durchsetzung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution und der 
damit verbundenen Beseitigung wesentlicher Unter
schiede zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, der 
Zunahme der geistigen Arbeit für viele Werktätige er
gibt: „Der Inhalt des Arbeitsschutzes, der den Werk
tätigen vor allen arbeitsbedingten Schäden zu bewah
ren oder die Gefährlichkeit zu mindern sucht, muß eine 
Wandlung dahingehend erfahren, daß er sich stärker 
als bisher auf die psychische Seite der Arbeit orientiert“ 
(S. 50). Ihre Forderung, daher gewissenhafter zu prüfen, 
ob ein Werktätiger in physischer und psychischer Hin
sicht geeignet ist, eine bestimmte Arbeit zu verrichten, 
und bei Arbeitsschutzbelehrungen „von der Technik, 
Technologie und der Arbeitsorganisation des entspre
chenden Arbeitsbereiches“ auszugehen und „den Werk
tätigen mit allen Umständen, die Gefährdungen bein
halten, vertraut“ zu machen (S. 53), sollte uneinge
schränkt verwirklicht werden.
Der kurzen Übersicht über die Rechtspflichten des Be
triebsleiters und der leitenden Mitarbeiter kann im we
sentlichen zugestimmt werden. Da die Broschüre aber 
nicht nur für Juristen bestimmt ist, wären umfang
reichere Ausführungen dazu nützlich gewesen. Die Fest
stellung, daß der leitende Mitarbeiter die Verantwor
tung dafür trägt, daß ihm „die in seinem Bereich gel
tenden arbeatsschutzrechtlichen Bestimmungen bekannt 
sind“ (S. 76), ist richtig, aber unvollständig. Zu den Rechts
pflichten des Betriebsleiters und der übergeordneten 
Leiter gehört es auch, durch Anleitung und Kontrolle 
wichtige Voraussetzungen für die Vermittlung des er
forderlichen Wissens zu schaffen (vgl. Urteil des Ober
sten Gerichts vom 18. Februar 1965 — 2 Ust 3/65 — NJ 
1965 S. 300 ff.).
Ein besonderer Abschnitt heißt: „Zum Personenkreis 
der leitenden Mitarbeiter im Gesundheits- und Arbeits
schutz.“ Diese Überschrift ist insofern irreführend, als 
es keine besonderen leitenden Mitarbeiter im Arbeits
schutz gbt. Widersprochen werden muß aber insbeson

dere der These, daß ein leitender Mitarbeiter nur dann 
Arbeitsschutzverantwortlicher ist, wenn ihm die Lei
tung eines Produktionsbereichs obliegt, er die Befugnis 
besitzt, Weisungen zu erteilen und deren Einhaltung 
bzw. Befolgung zu kontrollieren, und er „ s u b j e k t i v  
(hervorgehoben von mir — H. P.) in der Lage ist, das 
von ihm Geforderte zu erfüllen“ (S. 82). Ein Werktäti
ger ist dann Arbeitsschutzverantwortlicher, wenn ihm 
die Leitung eines Produktionsbereichs übertragen 
wurde und er weisungs- und kontrollbefugt gegenüber 
den anderen Werktätigen in diesem Bereich ist. Das 
Fehlen eines Befähigungsnachweises, die fehlende Ein
weisung oder ungenügende Fähigkeiten und Kennt
nisse können bei der Prüfung der ordnun'gsstrafrecht- 
lichen Verantwortlichkeit darauf hinweisen, daß der 
betreffende Werktätige ggf. nicht schuldhaft handelte 
(so auch Etzold/Wittenbeck, Wie können Rechtsverlet
zungen im Arbeitsschutz verhütet werden?, Berlin 1967,
S. 144/145).
In unzulässiger Weise legt m. E Thiel die Richtlinie 
Nr. 20 des Obersten Gerichts hinsichtlich der Verant
wortlichkeit für die Erhaltung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes bei der sog. Nachbarschaftshilfe aus. 
Mit diesem Begriff sollen nicht die K o l l e k t i v e  er
faßt werden, die ihre Arbeit ohne vertragliche Bindung 
organisieren (S. 84), sondern nur die Bürger, die sich 
einmalig oder in größeren Zeitabständen zur Ausfüh
rung von Reparatur- oder Instandsetzungsarbeiten zu
sammenfinden. Sofern Feierabendarbeit für Betriebe, 
staatliche Organe oder Einrichtungen geleistet wird, ist 
darüber hinaus die AO über die Vergütung von Feier
abendarbeit in den Betrieben, staatlichen Organen und 
Einrichtungen vom 23. Oktober 1967 (GBl. II S. 746 ff.) 
zu beachten.
Uneingeschränkt ist der Feststellung zuzustimmen, daß 
auch dem Werktätigen ohne besondere Leitungsfunk
tionen Rechtspflichten im Gesundheits- und Arbeits
schutz obliegen (S. 99 ff.). Weiter vertieft und geklärt 
werden müßten aber noch der unterschiedliche Umfang 
und Inhalt der Rechtspflichten der Verantwortlichen 
für die Durchsetzung und Durchführung des Gesund- 
heits- und Arbeitsschutzes und der der Werktätigen 
ohne Leitungsfunktion. Die exakte Abgrenzung der 
Verantwortung ist — wie Thiel hervorhebt — eine wich
tige Voraussetzung für eine den Anforderungen der 
sozialistischen Gesellschaft entsprechende Leitungs
tätigkeit. Sie ist aber auch bedeutsam, weil die schuld
hafte Verletzung von Rechtspflichten Sanktionen nach 
sich zieht, für den Arbeitsschutzverantwortlichen unter 
bestimmten Umständen sogar strafrechtlicher Art (§ 193 
des neuen StGB).
Die Verfasserin setzt sich auch mit der Unfallverhütung 
in kapitalistischen Staaten auseinander und kommt zu 
der richtigen Feststellung, daß es dort nicht darum 
geht, „den Menschen als menschliche Persönlichkeit zu 
schützen, sondern aus der Unfallverhütung ein Ge
schäft zu machen“ (S. 42). Da spezielle Veröffentlichun
gen darüber fehlen, wäre es wünschenswert gewesen, 
wenn die Autorin die dieser Tendenz zugrunde liegen
den ökonomischen Zusammenhänge deutlicher darge
stellt hätte.
Ungeachtet dieser kritischen Bemerkungen handelt es 
sich hier um eine recht instruktive Arbeit, deren Lek
türe zu empfehlen ist.

Herbert P o mp o e s,
wiss. Mitarbeiter am Obersten Gericht
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